
Beschlussvorschlag: 
Das der Sitzungsvorlage beigefügte Positionspapier des Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebundes wird grundsätzlich anerkannt. Die Grenzwerte nach den Bestimmun-
gen der Bundesimmissionsschutzverordnung sollten in einem gesonderten Verfahren 
beraten werden. 


